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Einwiinde gegen das Frauenstimmrecht

und ihre Beantwortung

Dritter Einwand: Ist das Frauenstimmrecht wirklich notwendig? Es ist

uns doch all die Zeit her und durch alle Kriegsjahre hindurch sehr
gut ergangen — ohne Frauenstimmrecht!

Antwort:

£

Gut ist es uns vor allem deshalb gegangen, weil wir vom Krieg ver-
schont geblieben sind. Auch das neutrale Schweden kann das gleiche
sagen ; dort kénnen wie bei uns Flichtlinge aufgenommen und Hungrige
zu Gast geladen werden; die aussenpolitischen Schwierigkeiten Schwe-
dens sind bis jetzt ebenfalls itberwunden worden. Dort aber bestimmen
und beraten die Frauen seit Jahren mit, nicht nur in der Gemeinde,
sogar im Staat. — Auch bei uns haben Frau und Mann mitgeholfen
den Anfechtungen, die unser Land gefihrdeten, zu widerstehen. Aber
werden wir das nicht noch besser zu tun vermogen, wenn wir einmal
Mann und Frau véllig geschlossen Seite an Seite, gleichberechtigt und
gleichverpflichtet, fiir die Heimat und ihr, Wohl wirken?

. Wenn .,es guf gegangen ist“, so beweisen doch gewisse Tatsachen (Bei-

spiele aus der Armenfiirsorge: Vernachlissigung von Verdingkindern,.

ungeniigende Beaufsichticung der Anstalten usw.), dass es noch besser

gehen konnte!

. Wir sind stolz auf unsere alte Demokratie. Die Demokratie kann sich

nur erhalten, wenn sie sich dauernd aus sich selbst heraus erneuert.

‘Oberster Grundsatz der Demokratie ist die Gleichberechtigung — wie

reimt sich das mit der 6ffentlich-rechtlichen Stellung der Schweizerfrau?
Wir Schweizerinnen erwarten nichts anderes als die volle Verwirklichung
der demokratischen Staatsform.

Vierter Einwand: Die Frau gehort ins Haus!

Antwort :

Wenn die Frau nur ins Haus gehorte, wiirde die Schweiz nicht mehr
sein. Wihrend den zwei Generalmobilmachungen und dem ganzen
militdrischen Wachestehen dieses Krieges liefen Handel und Wandel
in unserem Lande weiter, weil die Schweizerfrau sozusagen in jeder
Arbeit zu stehen gewohnt ist. Wo wiire unser Mehranbau, wo unsere
Industrie, wo das Gewerbe, wo unser ganzes Wirtschaftsleben und damit
weitgehend der geistige Riickhalt der Armee geblieben, ohne die Frauen
auf allen diesen Posten?



	Einwände gegen das Frauenstimmrecht und ihre Beantwortung [Fortsetzung]

